
gewandt wurde. Und dies, obwohl das 
„Oberste Gericht" in mehreren in der 
„Neuen Justiz" abgedruckten Entschei
dungen „Gewerbsmäßigkeit" bereits bei 
der zweiten (!) Begehung einer entspre
chenden Straftat angenommen hatte. Als
bald wurden Beobachter des JM zu den 
monatlichen Tagungen der Richter und 
Staatsanwälte im' Landgerichtsmaßstab 
entsandt und es ergab sich, daß überall 
die übergroße Mehrheit der Juristen, so
gar viele „klassenbewußte Proletarier", 
ja selbst geschulte Kommunisten die un
sinnigen Strafbestimmungen dieses Ge
setzes ablehnten.
Nur wenn man diese Tatsachen berück
sichtigt, kann man die Bedeutung der 
Ausführungen voll würdigen, die Ost- 
zonen-Justizminister Fechner in dem 
wunderlichen Kauderwelsch des politi
schen SED-Funktionärs gemacht hat.
Sie bedeuten nicht weniger als die Einfüh
rung eines neuen Tatbeständsmerkmals 
in den allgemeinen Tatbestand jeder 
strafbaren Handlung. Der Richter der 
Ostzone wird nicht allein zu prüfen 
haben, ob. eine mit Strafe bedrohte 
Handlung rechtswidrig und schuldhaft 
begangen worden ist, sondern auch, ob 
durch ihre Begehung die Gesellschaft — 
d. h. die im Aufbau begriffene Soziali
stische, sprich kommunistische Gesell
schaft — gefährdet worden ist. „Andern
falls ist kein Verbrechen vorhanden" 
sagt Fechner ung qibt damit als Justiz
minister im Einvernehmen mit dem 
Obersten Gericht der Ostzone die An
weisung zur Bagatellisierung der Straf
taten, die von Funktionären der Staats
partei begangen worden sind oder die 
sich gegen Angehörige der „bürgerlich 
kapitalistischen" Klasse richten. Ein Frei
brief für die Genossen, den „Klassen
kampf" und die „Sozialisierung" auf der 
Ebene der kriminellen Straftat durchzu
führen.
Noch bedeutsamer scheint mir aber die 
Wirkung dieses neu erfundenen Tatbe
standsmerkmals „Gesellschaftliche Ge
fährlichkeit" in anderer Hinsicht zu sein. 
Die einschlägigen sowjetischen Lehr
bücher und ihr deutscher Epigone, der 
Ostzonen-Strafrechtswissenschaftler Ge
räts stellen nämlich fest, daß dieses Tat
bestandsmerkmal den unbedingten Vor
rang vor den anderen Merkmalen des 
Allgemeinen und Besonderen Tatbestan
des verdient: Wenn also die Gesell
schaftsgefährdung festgestellt ist, kommt 
es auf die Frage der Rechtswidrigkeit 
und der persönlichen Schuld des einzel
nen Täters nicht mehr so entscheidend 
an. Damit erledigen sich für den ost
zonalen Richter mit einem Schlage alle 
Sorgen, die er bisher wegen der un
mäßigen Bestrafung geringfügiger Delikte 
hatte. Der Bauer, der fahrlässig seine 
Scheune in Brand setzt, der Arbeiter, der 
unachtsam seine Maschine beschädigt 
oder eine kleine Menge Buntmetall aus 
dem Schutt zusammensucht, der Wirt
schaftsdezernent, der nach Ansicht der 
Kontrollkommission fehl disponiert hat, 
der Jugendliche, der bei der Sistierung 
den Volkspolizisten geringfügig verletzt 
(Fall Flade), sie alle unterliegen härte
ster Bestrafung, weil sie die „Gesell
schaft" gefährdet haben.

Diese fürchterlichen Konsequenzen der 
neuen „Strafrechtstheorie" ergeben sich 
aus der Rede von Fechner selbst klar 
erst dann, wenn man die negative For
mulierung seiner Thesen unter a) und
b). die bei Harmlosen den Eindruck er
wecken könnten, als sei das Institut der 
„Gesellschaftsgefährdung" überhaupt nur 
zu dem menschenfreundlichen Zwecke 
erdacht, um die Übeltäter der Ostzone 
noch milder bestrafen zu können, in ihr 
brutales Positivum übersetzt. Dort steht 
als Anweisung für den Strafrechtsdozen
ten als Wissenschaftler wie für den 
Staatsanwalt und Richter als Praktiker:
a) Jede Handlung, die als gesellschafts

gefährdend anzusehen ist, stellt ein 
Verbrechen dar.

b) Wenn eine Handlung wegen der 
veränderten gesellschaftlich - politi
schen Lage das Element der gesell
schaftlichen Gefährlichkeit erhält, 
dann ist ein Verbrechen vorhanden, 
auch wenn die Handlung formal 
rechtmäßig und straflos wäre . . .  Es 
wird von dem Grad seines (des StA) 
gesellschaftlich-politischen Bewußt-

Am 30. 11. 1951 fand im Justizministe
rium der Sowjetzone eine Tagung der 
Referenten und Angestellten des Justiz
ministeriums und der Schulungsreferen
ten der Länder der SBZ statt. Auf dieser 
Tagung sprach die Vizepräsidentin des 
Obersten Gerichts, Frau Dr. Hilde Ben
jamin, über das Thema „Objektivismus 
und Parteilichkeit in der Rechtsprechung". 
Ich habe diesen Vortrag als damaliger 
Hauptreferent im Justizministerium 
selbst mitangebört. Frau Benjamin führte 
dem Sinne nach folgendes aus:

„Die Rechtsprechung muß auf dem 
Boden der „fortschrittlichen" Wissen
schaft des Marxismus-Leninismus 
„parteilich" sein. Es darf keinen Rich
ter mehr geben, der nicht den Klassen
standpunkt vertritt, also nicht „partei
lich" ist. Der Richter darf sich nicht 
vom Objektivismus leiten lassen. Ob
jektivistisch ist die Rechtsprechung, die 
nicht vom kämpferischen Klassen
bewußtsein ausgeht. Die Parteilichkeit 
muß auch in der Prozeßführung vor
herrschen. Im Gegensatz zu einem 
wahrhaft parteilichen und operativ ar
beitenden Richter steht der Richter, 
der dem „Praktizismus" verfallen ist, 
d. h. daß er sich darauf beschränkt, 
lediglich Rechtsvorschriften anzuwen
den. Eine Gefahr, Opfer des Praktizis
mus zu werden, liegt in der Anwen
dung der alten Literatur. Das Be
nutzen von dieser alten imperialisti
schen Literatur und der alten Recht
sprechung, die auf den Rechtsanschau
ungen des überholten imperialistischen 
Überbaues beruht, muß aufhören. 
Diese Literatur wird für die Volks
richterausbildung künftig keine Ver
wendung mehr finden dürfen. Der 
Richter muß sich bei jedem Prozeß 
bewußt sein, daß er der Vertreter des 
Staates ist und die Zwecke des Staates

seins abhängen, ob er in der Lage 
sein wird, zutreffend die Gefährlich
keit einer Handlung zu erkennen.

Es ist kein Zweifel, daß alle Urteile eine 
„Rechtfertigung" nur bei Anwendung 
dieser Theorie von dem Tatbestands
merkmal „Gesellschaftliche Gefährlich
keit" finden können und für den über
zeugten Kommunisten auch wirklich fin
den. Die Rede von Fechner hat pro
grammgemäß den Anstoß gegeben, diese 
Lehre in die Köpfe der amtierenden 
Richter und Staatsanwälte und des juri
stischen Nachwuchses als im gegenwärti
gen Zustand der Entwicklung allgemein
gültiges Gedankengut zu tragen. So un
sinnig sie westlichen Juristen auch er
scheinen mag, sie stellt ohne Zweifel ein 
in seiner Einfachheit geradezu geniales 
Mittel dar, um ohne Neufassung des 
Allgemeinen Teiles des Strafrechts die 
gesamt Strafrechtslehre direkt auf den 
Kopf zu stellen und im Laufe der Zeit 
das Gefühl der Ostzonenbevölkerung, 
vcr allem aber der Ostzonenjugend für 
Recht und Unredit völlig zu verändern.

gez. Hans-Joachim Schoeps

durchzusetzen hat, ganz gleich, wel
cher Partei er angehört. Auf diese 
Weise wird es gelingen, vom „Prakti
zismus" zur „demokratischen Gesetz
lichkeit" zu kommen. Nur mit der 
richtigen Theorie kann eine richtige 
Praxis erreicht werden, eine Praxis, 
die auf einer „konsequenten Wissen
schaftlichkeit" fußt."

In der an diesen Vortrag anschließenden 
Diskussion wurde von verschiedenen 
Schulungsreferenten besonders betont, 
daß sie in Zukunft bei der Fortbildung 
von Richtern und bei der Kontrolle über 
deren Rechtsprechung mehr als bisher 
darauf achten würden, daß die Recht
sprechung wirklich auf einer „fortschritt
lichen Parteilichkeit" erfüllt werde.
Ich versichere, diese Aussagen nach 
bestem Wissen wahrheitsgemäß gemacht 
zu haben.
Berlin, den 12.6.1952 
Noliendorfstraße 19

gez. Erich Liss
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An alle
Gerichte und Staatsanwaltschaften 
Betr.: Haftentscheidungen in Wirtschafts

strafsachen.
Es mußte in letzter Zeit wiederholt fest
gestellt werden, daß Richter und Staats
anwälte fehlerhafte Entscheidungen bei 
Haftentlassungen in Wirtschaftsstraf-
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